
Das Planfeststellungsverfahren
für den elf Kilometer langen Ab-
schnitt der B 31 West hatte nach der
zweiten Offenlage und dem Erörte-
rungstermin seit November 2011 ge-
ruht. Die Planungwurden Ende 2015
wieder aufgenommen.

Beim letzten Termin mit Vertrete-
rinnen und Vertretern der Region
wurde darüber informiert, welche
Prüfaufträge aus dem Erörterungs-
termin noch abzuarbeiten und wel-
che umfangreichen Grundlagenun-
tersuchungen für Natur- und Arten-
schutz und Verkehr für die Verwert-
barkeit im Rechtsverfahren zu
aktualisieren sind, wie das RP in
einer Pressemitteilung mitteilt. Für
die Erhebungen ist in der Regel eine
ganze Vegetationsperiode notwen-
dig. Diese Erhebungen wurden 2016
vorgenommen. Bei der Aktualisie-
rungderaltenPlanungmüssenauch
veränderte Rahmenbedingungen
berücksichtigt werden. So ist die
neue Ortsumfahrung von Bötzingen
und Eichstetten im Bau. Im Zuge der
Umsetzung des Verkehrskonzepts
südöstlicher Kaiserstuhl sind in den
Ortsdurchfahrten von Gottenheim,
Wasenweiler und Ihringen Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen an-
geordnet worden. Aber nicht nur die
verkehrlichen Rahmenbedingun-
gen haben sich verändert: Der Bo-
denschutz unterliegt neuen Bewer-
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tungskriterien und spielt nun in der
Gewichtung eine stärkere Rolle als
bisher. Außerdem sind 2015 die
Hochwassergefahrenkarten fertig-
gestellt worden und haben eine
neue Datengrundlage zur Folge, die
ebenfalls zu berücksichtigen ist.
Weitere neue Erkenntnisse ergeben
sich durch zusätzliche Daten zu den
Lebensräumen der Wildkatze und
des Generalwildwegeplans.

Die Ortsdurchfahrten von Ihrin-
gen, Wasenweiler, Bötzingen, Mer-
dingen und Gottenheim profitieren
durch Verkehrsentlastungen eben-
falls. Bei der Aktualisierung der na-
turschutzfachlichen Untersuchun-
gen hat sich bestätigt, dass sich die
B 31 zurecht im aktuellen Bundes-
verkehrswegeplan als eine der Maß-
nahmen mit „hoher umwelt- und
naturschutzfachlicher Beurteilung“
eingestuft ist. Was bedeutet dies
nun für das weitere Vorgehen? Die
Erkenntnisse aus den aktuellen Er-
hebungen zu Fauna und Verkehr
müssen bewertet und mit den An-
forderungen technischer Straßen-
planung und landschaftspflegeri-
schen Begleitplanung in Einklang
gebracht werden. Diese Betrachtung

Breisach/Gottenheim. Nach der
WiederaufnahmederPlanungen
für den Ausbau der B 31 West
zwischen Breisach und Gotten-
heim liegen nun die Ergebnisse
der Artenschutzgutachten und
derVerkehrserhebungenvor.Bei
einem gemeinsamen Termin mit
Bürgermeistern, Abgeordneten
und Bürgerinitiativen im Regie-
rungspräsidium(RP) Freiburg
haben Regierungspräsidentin
Bärbel Schäfer und die Expertin-
nen und Experten der Straßen-
bauabteilung über den aktuel-
len Stand informiert.

muss für alle Varianten der B 31
durchgeführt werden.

Als Folge der veränderten Rah-
menbedingungen und der Untersu-
chungsergebnisse müssen auch
neue Trassen wie etwa die modifi-
zierte Südvariante und die soge-
nannte Hochspannungstrasse ver-

tieft untersucht werden. Die Antrag-
strasse, die sich bereits im Planfest-
stellungsverfahren befand, kann
nur genehmigt werden, wenn sich
nach Prüfung aller relevanten Ge-
sichtspunkte keine andere als vor-
zugswürdig aufdrängt. Das heißt,
die Straßenbauabteilung muss alle
geeigneten Varianten genau unter-
suchen und diese Variantenprüfung

der Planfeststellungsbehörde ge-
meinsam mit den Planunterlagen
vorlegen. Hierzu bedarf es noch ver-
tiefender faunistische Untersuchun-
gen im westlichen Teil, um zu einem
gleichwertigen Erkenntnisstand wie
bei anderen bisher priorisierten Va-
rianten zu gelangen. Erst wenn die
weiteren Untersuchungen vorlie-
gen, werden die in Betracht kom-
menden Trassenvarianten abzuwä-
gen sein – bis dahin bleibt die An-
tragstrasse als Favorit im Rennen.

Außerdem verweist das Regie-
rungspräsidium Freiburg darauf,
dass es keine Diskussion über das
„Ob“ des Neubaus der B 31 West füh-
ren wird, da diese Entscheidung des
Bundes mit der gesetzlichen Festle-
gung im Bundesverkehrswegeplan
(BVWP) bereits getroffen wurde. In
der weiteren Bearbeitung des Pro-
jektes B 31 West sollen nun alle
Grundlagen für die Trassenwahl
und deren Gestaltung – also des
„Wie“ - ermittelt werden. Sobald im
weiteren Planungsverlauf relevante
(Teil-)Ergebnisse vorliegen, soll die
Öffentlichkeit informiert werden,
betonte Regierungspräsidentin Bär-
bel Schäfer. (RK)

Das Ried zwischen Wasenweiler und Gottenheim ist eines der letzten zusammenhängenden Niedermoore am Ober-
rhein – und schützenswert. Foto: ma
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Von nun an geht es um das „Wie“


